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Auszug
aus dem Protokoll des Stadtrates von Zürich

vom 30. Mai 2001

906. Schriftliche Anfrage von Robert Eggler betreffend Guggach
und Schaf111auserplatz, Anhalteverbot. Am 28. März 2001 reichte
Gemeinderat Robert Eggler (FDP) folgende Schriftliche Anfrage
GR Nr. 2001/201 ein:

Auf der Strecke zwischen Guggach und Schaffhauserplatz ist ftir Motorfahr-
zeuge jedes Anhalten durchgehend untersagt. Der' Signalisation dienen Si-
cherheitslinien und/oder Halteverbotstafeln. Somit ist weder Ein- und Au$-
steigen noch ein Güterumschlag möglich. Das angeführte Beispiel ist nur ei-
nes von unzähligen anderen in unserer Stadt und wirft Fragen auf, welche ich
den Stadtrat bitte zu beantworten.
1. Gehbehinderte Personen, welche derart markierte Zonen aufsuchen mÜs-

sen oder wollen, haben u.U. bis zu mehreren hundert Metern zu Fuss
zurückzulegen, selbst wenn sie im Taxi anfahrenl Teilt der Stadtrat die Mei-
nung, dass dies für die Betroffenen unzumutbar ist?

2. Wie hat nach Ansicht des Stadtrates der Güterumschlag in den genannten
Gebieten zu erfolg~n?

3. Erkennt der Stadtrat dariI} ein Problem sowohl für Behinderte als auch u.a.
für Gewerbetreibende?
Falls ja, wie gedenkt er, dem zu begegnen?

Falls nein, weshalb nicht?

Der Stadtrat beantwortet die Anfrage wie folgt:

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, d~ss HalteverQQt~g9rt aJ!ge-
brac'ht werden, wo es die Verkehrssicherheit erfordert. Die Verfü-
gungen werden auf begrÜndeten Antrag der Abteilung für Verkehr
durch die Vorsteherin des Polizeidepartements erlassen und im
«Städtischen Amtsblatt» mit Rechtsmittelbeiehrung publiziert. Dass
mit der Einführung von Verkehrsvorschriften, speziell von Halte-
verboten, einzelne Personengruppen unter Umständen zugunsten
der Allgemeinheit eine Einschränkung in Kauf nehmen müssen, lässt
sich leidernicht immer vermeiden. Der Entscheid stützt sich aber je-
weils auf eine fundierte Güterabwägung. Nicht unwesentlich dabei ist
auch, wie und ob eine Liegenschaft auch von der Rückseite her er-
schlossen ist. Eine generelle Ausnahme pezüglich des Halteverbots
für gehbehinderte Fahrzeuglenkende oder für den Güterschlag wi-
derspräche dem angestrebten Ziel und lässt sich mit dem Schweize-
rischen Strassenverkehrsgesetz nicht vereinbaren.

Das angesprochene Halteverbot an der Schaffhauserstrasse, zwi-
schen der Guggach- und der Rothstrasse, besteht seit 31 Jahren. Pro-
bleme im Zusammenhang mit gehbehinderten Besucherinnen/Be-
suchern der Wohnhäuser im oberen Teil sind bis heute nicht bekannt-
Dies sicher auch deshalb, weil- siehen oben -diese Liegenschaften
von der Rückseite her erschlossen sind. Vor den Häuseni im unteren,
grösseren Teil, in denen sich Gewerbebetriebebefmden, steht für das
Parkieren und für den Güterumschlag Privatgrund zur Verfügung.

Zu Frage 1: Der Stadtrat und die zuständigen Abteilungen der Ver-
waltung sind sich bewusst, dass es für gehbehinderte Personen zu
Schwierigkeiten kommen kann, wenn sie eine Distanz von mehreren
hundert Metern zu Fuss zurücklegen müssen. Trotzdem kann dieser
nur mit Halteverboten in Verbindung stehende Umstand in der Rea-
lität leider nie ganz ausgeräumt werden. Mit der Ausnahmebewilli-
gung für gehbehinderte Fahrzeuglenkende werden Gehbehinderten



in der Stadt Zürich aber weit reichende Parkerleichterungen ermÖg-
licht, die viel weiter gehen, als in der Interkantonalen Vereinbarung
festgehalten wird: Die Bewilligung berechtigt die aufgeführten geh-
behindertenFahrzeuglenkenden das Fahrzeug in Blauen Zonen, auf
Parkfeldern mit Parkzeitbeschränkung {60 Minuten und mehr) und
auf Parkfeldern mit Rollstuhlsignet zu parkieren. Parkgebühren
müssen nicht entrichtet werden.

Fehlen diese Parkierungsmöglichkeiten, darf ausnahinsweise inner-
halb eines signalisierten oder markierten Parkverbots parkiert wer-
den. Wenn auch diese Möglichkeiten fehlen, darf auf dem Trottoir
parkiert werden, sofern ein 1,50 ß} breiter Durchgang für Fuss-
gängerinnen frei bleibt. An allen diesen Stellen ist die Parkzeit auf
24 Stunden beschränkt. Dabei ist jedoch auch Rücksicht auf die Gü-
terumschlagsbedürfnisse zu nehmen (Parkverbotsfelder dienen in
derRegel dem genau definierten Standort für Güterumschlag).

Daneben gibt es Ausnahmebewilligungen für so genannte «Behin-
dertentransporte». Diese BewiUigung berechtigt, für die Dauer der
Begleitung des gebrachten oder der/des abzuholenden gehbehinder-
ten Bewilligungsinhaberin/Bewilligungsinhabers in Blauen Zonen,
auf Parkfeldern mit Parkzeitbeschränkung (60 Minuten und mehr)
und auf gelbmarkierten Parkfeldern mit Rollstuhlsignet während
längstens 4 Stunden zu parkieren. Parkgebühren müssen nicht ent-
richtet werden. Fehlen Parkierungsmöglichkeiten, darf ausnahins-
weise innerhalb eines signalisierten oder markierten Parkverbots
parkiert werden. Wenn auch diese Möglichkeiten fehlen, darf auf
dem Trottoir parkiert werden, sofern ein 1,50 rn breiter Durchgang
für Fussgängerlnnen frei bleibt. DieParkzeit ist auf zweiStunden be-
schränkt; die Ankunftszeit ist mittels Parkscheibe anzuzeigen.

Lenkerinnen von Taxis oderPrivatfahrzeugen, die sichtbar Gehbe-
hinderte auch einmal innerhalb eines Halteverbotsregimes ein- und
aussteigen lassen, können, sofern keine andere Möglichkeit gegeben
ist und durch das Anhalten keine Verkehrsbehinderungen oder -ge-
fährdungen entstt:hen, durchaus mit der nötigenNachsicht des Kon-
trollpersonals rechnen.

Zu Frage 2: Sofe~ in Gebieten, wie sie hier zur Rede stehen, Güter-
umschlag (z.B. bei einem Umzug usw.) getätigt werden muss, bietet
die Stadtpolizei zusammen mit dem zuständigen Kreischef selbst-
verständlich ihre Hilfe an. Es kann und darf sich aber nur um Ein-
zelfälle handeln. Unter Umständen müssen GÜterumschlagsmÖg-
lichkeiten, gerade bei Gewerbebetrieben, auf Privatgrund geschaffen
werden.

Zu Frage 3: Wie bereits erwähnt, ist die Stadtpolizei jederzeit bereit,
in Problemfällen nach Lösungen zu suchen. Daskann sie jedoch nur,
wenn sie von solchen Fällen Kenntnis hat, Eine Patentlösung gibt es
leider nicht, sondern es muss jeder Fall unter Abwägung aller Um-
stände (Örtlichkeit, Häufigkeit usw.) einzeln beurteilt werden. Der
Handlungsspielraum beschränkt sich dabei grundsätzlich auf die
gernäss dem geltenden Strassenverkehrsrecht gegebenen MÖglich-
keiten.

Vor dem Stadtrat

der Stadtschreiber
Martin Brunner


